
gesetze im Gleichklang mit der sozialisti
schen Verfassung — insbesondere mit den 
in Abschnitt IV der Verfassung für die ge
samte Rechtspflege verkündeten Grundsät
zen — zugleich als Bestandteil der revolu
tionären Umgestaltung des gesamten Rechts 
der DDR. Besonders in Artikel 99 der Ver
fassung sind die Grundsätze des Eintretens 
strafrechtlicher V erantwortlichkeit unter 
strafrechtlicher und strafprozessualer Sicht 
festgelegt wird die Zulässigkeit der Straf
verfolgung von ihrer Übereinstimmung mit 
den Strafgesetzen abhängig gemacht und 
schließlich die Einschränkung der Rechte 
der Bürger im Strafverfahren nur auf der 
Grundlage der Gesetze sowie des unum
gänglich Notwendigen erlaubt. Diese Fest
legungen zeigen, daß die Verfassung als 
grundlegendes Gesetz der politischen Le
bensordnung unseres Volkes zugleich das 
staatsrechtliche Fundament unseres Straf
rechts und unseres Strafprozeßrechts bildet.

Die Entfaltung der sozialistischen De
mokratie, die das sozialistische Strafrecht 
kennzeichnet, tritt auch als Inhalt der straf
prozessualen Normen in Erscheinung. So
wohl das Straf- als auch das Strafverfah
rensrecht dienen als Instrumente, mittels 
derer der Schutz der sozialistischen Staats
und Gesellschaftsordnung und ihrer Bürger 
verwirklicht und der Strafrechtsverletzer 
dahin geführt wird, sich in die sozialistische 
Gesellschaft einzuordnen. Das Strafgesetz
buch und die Strafprozeßordnung geben 
hierfür die Anleitung.

Zusammen mit dem Entwurf des Straf
gesetzbuches wurde der Entwurf der Straf
prozeßordnung im Februar und März 1967 
mit den Werktätigen öffentlich diskutiert 
und gleichzeitig in allen Rechtspflegeorganen 
gründlich beraten. Beide Gesetzentwürfe 
standen als Sonderdruck in 35 000 Exempla
ren den Teilnehmern der Diskussion zur 
Verfügung. In den Zeitschriften Neue Justiz, 
Der Schöffe, Staat und Recht sowie in wei
teren Fachzeitschriften waren die verschie
denen Abschnitte der Gesetzentwürfe Ge
genstand vieler Artikel. Zahlreiche Ausspra
chen mit der Bevölkerung über den Ent
wurf der Strafprozeßordnung, Diskussionen 
und Beratungen auf verschiedenster Ebene 
führten zu 1 600 Änderungs- und Ergän
zungsvorschlägen. Sie wurden in der Um

arbeitung von 180 Paragraphen berücksich
tigt.49

Am 12. Januar 1968 gab die Volkskam
mer dem Strafgesetzbuch und der Strafpro
zeßordnung ihre Zustimmung und legte im 
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch und 
zur Strafprozeßordnung der Deutschen De
mokratischen Republik das Inkrafttreten 
des StGB und der StPO am 1. Juli 1968 fest.

Das am 12. Januar 1968 von der Volkskam
mer beschlossene Gesetzeswerk umfaßte 
ferner das OWG sowie das SVWG. Andere 
Gesetze und Verordnungen ergänzten das 
StGB und die StPO. Dazu gehören das GGG, 
die KKO und die SchKO, ferner das Einwei
sungsgesetz und die Verordnung über die 
Aufgaben der örtlichen Räte und der Be
triebe bei der Erziehung kriminell gefährde
ter Bürger vom 15. August 1968 (GBl. II 1968 
Nr. 93 S. 751).

Zugleich bestimmte § 1 EGStGB/StPO, daß 
die StPO von 1952, das Jugendgerichtsge
setz und weitere Gesetze außer Kraft treten.

Die Strafprozeßordnung 
vom 12. Januar 1968
Demokratische Prinzipien, die sich bereits 
in der Strafprozeßordnung von 1952 be
währt hatten, fanden auch in der neuen 
StPO ihre Ausgestaltung. Dazu gehörte, daß 
Urteile und andere für den Ausgang eines 
gerichtlichen Verfahrens bedeutsame Ent
scheidungen grundsätzlich nur von einem 
gerichtlichen Kollegialorgan getroffen wer
den dürfen. Jedes erstinstanzliche Urteil 
eines Kreis- oder Bezirksgerichts, eines Mi
litär- oder Militärobergerichts kann durch 
Rechtsmittel angefochten werden. Rechts
kräftige Entscheidungen aller staatlichen 
Gerichte können — wenn ihre Kassation in
nerhalb der Kassationsfrist von den dazu 
Befugten beantragt wird — kassiert werden. 
Nur staatliche Gerichte besitzen das Recht, 
Kriminalstrafen auszusprechen.

Soweit noch Verwaltungsorgane (wie Finanz
oder Zollorgane) dieses Recht ausüben durf
ten, wurde es ihnen entzogen.

49 Vgl. K.-H. Beyer, „Ergebnisse der Diskussion 
über die StPO-Entwurf", Neue Justiz, 
1967/21, S. 675 ff.; vgl. auch H. Benjamin, 
Strafgesetzbuch der Deutschen Demokrati
schen Republik — Beitrag zu einem einheit
lichen Rechtssystem", in: Das neue Strafrecht 
— ein bedeutsamer Schritt zur Festigung un
seres sozialistischen Rechtsstaates, Berlin 
1968, S. 12 ff.
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